
Doppelte Haushaltsführung: Auch Alleinstehende können profitieren  

Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn ein Steuerpflichtiger außerhalb des Ortes, in dem 
er einen eigenen Hausstand unterhält, beruflich tätig ist und auch am Beschäftigungsort wohnt. 
Die positive Folge ist, dass notwendige Mehraufwendungen als Werbungskosten abgesetzt 
werden können. Je länger die Auswärtstätigkeit bei nicht verheirateten Arbeitnehmern dauert, 
desto mehr spricht dafür, dass die eigentliche Haushaltsführung und auch der Mittelpunkt der 
Lebensinteressen an den Beschäftigungsort verlegt wurden, die Heimatwohnung also nur noch 
für Besuchszwecke vorgehalten wird.  

Beschränken sich die sozialen Kontakte bei einem Alleinstehenden hingegen im Wesentlichen 
auf Eltern und Geschwister, kann sich der Lebensmittelpunkt auch nach Jahren der auswärtigen 
Berufstätigkeit am Wohnort der Familie befinden, sodass die Bedingungen für eine doppelte 
Haushaltsführung vorliegen.  

Im vom Finanzgericht Saarland entschiedenen Fall ging es um eine alleinstehende Ärztin, die am 
Arbeitsort keine privaten Beziehungen zu Arbeitskollegen pflegte und die freie Zeit zum 
Ausschlafen nutzte. In dem von ihrer Familie errichteten Einfamilienhaus stand ihr ausreichend 
Wohnraum zur Verfügung. Dass die Ärztin die Haushaltsführung zumindest mitbestimmte, stand 
für das Finanzgericht Saarland fest, nachdem die Ärztin den Nachweis der Mitfinanzierung des 
Hauses vorgelegt hatte (FG Saarland vom 20.10.2009, Az. 2 K 1128/07).  

 


